
Pflegevergütung Ausbildungs-

umlage

Unterkunft Verpflegung Investitionskosten Tagessatz

Pflegegrad 

0 61,02 €              1,14 €            9,31 €      13,31 €        10,75 €                 95,53 €     

Pflegegrad 

1 61,02 €              1,14 €            9,31 €      13,31 €        10,75 €                 95,53 €     

Pflegegrad 

2 77,78 €              1,14 €            9,31 €      13,31 €        10,75 €                 112,29 €   

Pflegegrad 

3 85,07 €              1,14 €            9,31 €      13,31 €        10,75 €                 119,58 €   

Pflegegrad 

4 94,67 €              1,14 €            9,31 €      13,31 €        10,75 €                 129,18 €   
Pflegegrad 

5 107,90 €            1,14 €            9,31 €      13,31 €        10,75 €                 142,41 €   

Pflegegrad 

0
0,00 €

Pflegegrad 

1
131,00 €

Pflegegrad 

2

721,00 €

Pflegegrad 

3 

1.357,00 €

Pflegegrad 

4

1.685,00 €

Pflegegrad 

5
2.085,00 €

Bischof-Scheele- Haus

Berner Straße 23

97084 Würzburg

Telefon: 0931/304455-24

Monatliche Übernahme der Pflegekasse

Über die Leistungen Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten = 33,37 € pro Tag

und ggf. die Höchstgrenze überschreitende Pflege-, Ausbildungs- und/oder Fahrtkosten erhalten Sie eine 

Eigenbeteiligungsrechnung.

Diese Eigenbeteiligungsrechnung können Sie bei Ihrer Pflegekasse mit der Bitte um Rückvergütung über zusätzliche 

Betreuungs- /Entlastungsleistungen einreichen (monatlicher Betrag 131,00 €).

Fahrtkosten: Die Grundpauschale beträgt 10,14 € pro Fahrt, zuzüglich 1,52 € pro gefahrenen Kilometer. 

Die Pflegekassen übernehmen die Kosten der Pflege und Betreuung (Pflegevergütung), die Ausbildungsumlage sowie die 

notwendigen Fahrtkosten im Rahmen der gesetzlichen Leistungsbeträge.

Zur Berechnung des individuellen Leistungsanspruchs gegenüber der Pflegekasse sind verschiedene Kriterien zu 

berücksichtigen.

Selbst zu bezahlen sind die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.

Weitere Leistungen auf Wunsch gegen Entgelt (Fußpflege, Friseurbesuche)

Gerne erstellen wir für Sie einen Kostenvoranschlag und beraten sie individuell.

Die Pflegekassen tragen die Kosten für Pflege und Ausbildungsumlage 

sowie die Fahrtkosten im Rahmen der gesetzlichen Leistungsbeträge.

Bitte legen Sie hierfür die schriftliche Kostenübernahme 

ihrer Pflegekasse in der Tagespflege vor

einsetzbarer Entlastungsbetrag

keine Kostenübernahme

Preisübersicht für die Tagespflege ab 01.01.2026


